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Musterklausel: Dienstwagennutzung bei krankheitsbedingter Abwesenheit 
§ ___ Dienstwagennutzung bei krankheitsbedingter Abwesenheit
Nach Ablauf des in § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG geregelten Entgeltfortzahlungszeitraumes hat der Beschäftigte folgendes Wahlrecht:
1. Weiternutzung: Der Dienstwagen darf privat weiter genutzt werden. Der Beschäftigte übernimmt nach Ablauf der sechswöchigen Entgeltfortzahlung die Leasingraten sowie die anfallenden Nebenkosten des Dienstwagens.
2. Rückgabe: Der Beschäftigte gibt den Dienstwagen am letzten Tag des Entgeltfortzahlungszeitraumes an den Arbeitgeber zurück. Der Beschäftigte teilt dem Arbeitgeber seine Entscheidung spätestens drei Tage vor Ablauf schriftlich mit. Erfolgt keine Mitteilung, gilt die Rückgabe als gewählt.
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